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Neufassung der Satzung über die Festlegung von Beitragssätzen zur Erhebung 

wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der Stadt Leuna 

 
Aufgrund des § 2 der 6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festlegung von Beitragssätzen 
zur Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der Stadt Leuna vom 30. November 2007 
wird nachstehend der Wortlaut der Satzung über die Festlegung von Beitragssätzen zur Erhebung 
wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der Stadt Leuna bekannt gemacht: 
 
Die Neufassung berücksichtigt: 
 
1. die Satzung über die Festlegung von Gemeindeanteilen und Beitragssätzen zur Erhebung 
    wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der Stadt Leuna vom 2. Dezember 1999 (Amts- 
    blatt Nr. 22/99 vom 6. Dezember 1999), 
2. die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festlegung von Gemeindeanteilen und 
    Beitragssätzen zur Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der Stadt Leuna 
    vom 6. Juli 2000 (Amtsblatt Nr. 12/2000 vom 10. Juli 2000), 
3. die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festlegung von Gemeindeanteilen und  
    Beitragssätzen zur Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der Stadt Leuna 
    vom 3. September 2001 (Amtsblatt Nr. 19/2001 vom 10. September 2001), 
4. die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festlegung von Gemeindeanteilen und 
    Beitragssätzen zur Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der Stadt Leuna 
    vom 29. Oktober 2004 (Amtsblatt Nr. 27/2004 vom 9. November 2004), 
5. die 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festlegung von Beitragssätzen zur 
    Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der Stadt Leuna vom 14. Dezember 2004 
    (Amtsblatt Nr. 31/2004 vom 23. Dezember 2004), 
6. die 5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festlegung von Beitragssätzen zur  
    Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der Stadt Leuna vom 30. November 2007  
    (Amtsblatt Nr. 30/2007 vom 4. Dezember 2007). 
7. die 6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festlegung von Beitragssätzen zur Erhebung  
    wiederkehrender Straßenausbaubeiträge in der Stadt Leuna vom 2. Mai 2011 (Amtsblatt Nr.  
    26/2011 vom 03. Mai 2011). 
 

Satzung über die Festlegung von Beitragssätzen zur Erhebung wiederkehrender 

Straßenausbaubeiträge in der Stadt Leuna 

 
§ 1 

Beitragssätze und Gültigkeitsdauer 

 
(1) Entsprechend den Regelungen im § 7 der Satzung über die Erhebung wiederkehrender 
Straßenausbaubeiträge in der Stadt Leuna werden für den Fünfjahreszeitraum von 2008 bis 2012 
folgende Beitragssätze je Quadratmeter beitragspflichtiger Grundstücksfläche festgesetzt: 
 
 

 
 
für die Abrechnungseinheit    Beitragssatz EURO je m² 
 

03 (Ockendorf)    0,14368 

04 (Rössen)     0,03499 

05 (Gartenstadt)    0,13582 

06 (Göhlitzsch)    0,01188 



 
 

(2) Entsprechend den Regelungen im § 7 der Satzung über die Erhebung wiederkehrender 
Straßenausbaubeiträge in der Stadt Leuna wird für die folgenden fünf Jahre der nachstehende 
Beitragssatz je Quadratmeter beitragspflichtiger Grundstücksfläche festgesetzt: 
 

 für die Abrechnungseinheit    Beitragssatz EURO je m² 
 

 
             10 (Friedensdorf)    0,10382 
 

 
 
 
 
 

§ 2 

In-Kraft-Treten 

 


